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Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 3.8.  Konzeptentwurf zur Prävention sexualisierter GewaltBericht der Verwaltung 
 
 
 

 

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses: 
 
Frau Dr. Opterbeck stellt den Konzeptentwurf zur Prävention sexualisierter Gewalt vor 
(siehe Anlage zu TOP 3.8). 
 
Herr Reinke dankt Frau Dr. Opterbeck für den interessanten Vortrag. Es sei ihr wieder 
gelungen, eine schwierige Thematik anschaulich darzustellen. Er sei erfreut darüber, 
dass die 1,5 Stellen aus dem Förderprogramm genehmigt würden und wünsche gutes 
Gelingen für das Vorhaben.  
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Sexualisierte Gewalt in 

Prävention, Intervention und 

Hilfen als Bestandteil der 

Beratungsarbeit
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Definition

sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen

"Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, 

die an Mädchen und Jungen gegen deren 

Willen vorgenommen wird oder der sie 

aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger 

oder sprachlicher Unterlegenheit nicht 

wissentlich zustimmen können." (UBSKM)

"Bei unter 14-Jährigen ist grundsätzlich
davon auszugehen, dass sie sexuellen 
Handlungen nicht zustimmen können – sie 
sind immer als sexuelle Gewalt zu werten, 
selbst wenn ein Kind damit einverstanden 
wäre." (UBSKM)
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sexuelle Gewalt

Begrifflichkeiten

Grenzverletzung

• einmaliges, gelegentliches unangemessenes Verhalten

• unabsichtlich oder aus persönlicher Unzulänglichkeit 

heraus

sexueller Übergriff

• beabsichtigte / häufige Grenzverletzung 

• Ausdruck unzureichenden Respekts

strafrechtlich relevante Formen 

• §§174 ff StGB:

• Missbrauch, Nötigung, Aufforderung zu sex. 

Handlungen, Exhibitionismus, Kinder-/ 

Jugendpornografie,...
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Hellfeld vs. Dunkelfeld

Dunkelziffer: 1:10 bis 1:20 (auf jede angezeigte Straftat 
kommen 10-20 nicht angezeigte Straftaten)  DKSB

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht für 
Deutschland von einer Million betroffener Kinder aus, die 

sexuelle Gewalt erlebt haben oder erleben.

 Das sind pro Schulklasse ein bis zwei Kinder! 
(UBSKM 2020)



Beziehung zwischen Opfer und Täter*in

(Dunkelfeld)
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Grundsätze der Beratungsstellen

• Vertraulich

• Freiwillig

• Kostenfrei

➢ Niederschwellig, offener Zugang
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Geplante Ausweitung 

des Beratungsangebotes

• Beratung von Betroffenen und 

Angehörigen
➢ Traumspezifische Beratung 

• Fachkräfteberatung
➢ Handlungssicherheit 

wiederherstellen 

• Grundlagenschulungen für 

Fachkräfte
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Vernetzung

• Ausbau regionaler Netzwerke 

• Arbeitskreis sexuelle Gewalt und 

Kindesmisshandlung

• Helfer*innenkonferenz –

interdisziplinäre 

Gefährdungseinschätzung 
➢ umfassende und differenzierte 

Problemwahrnehmung 
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Prävention & Intervention

• Professionelle Standards (DGfPI)

• Informationsstelle für Prävention in 

KiTa, Schule und Jugendhilfe 

• Elternbildung 

➢ Präventionsarbeit gegen sexualisierte 

Gewalt als erzieherische und 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
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Personelle Ausstattung

1,5 Vollzeitäquivalent

1 VZÄ

vorrangig fallunabhängige Arbeit

0,5 VZÄ

vorrangig fallabhängige Arbeit

➢ Vermeidung von Rollenambiguität
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